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Gesetz
zu dem Staatsvertrag vom

16. Dezember 2009 und 26. Januar 2010
über die Verteilung von Versorgungslasten

bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrenwechseln

Vom 5. September 2010

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1

Zustimmung zum
Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag

Dem am 16. Dezember 2009 und 26. Januar 2010
unterzeichneten Staatsvertrag über die Verteilung von
Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifen-
den Dienstherrenwechseln (Versorgungslastentei-
lungs-Staatsvertrag) wird zugestimmt. Der Staatsver-
trag wird nachstehend veröffentlicht.

Artikel 2

Änderung des
Beamtenversorgungsgesetzes

§ 107b des Beamtenversorgungsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010
(BGBl. I S. 150) wird wie folgt geändert:

1. Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:

„Bei einem bundesübergreifenden Dienstherren-
wechsel gilt Satz 1 nur, wenn der Versorgungsfall
vor dem Inkrafttreten des Versorgungslasten-
teilungs-Staatsvertrags für den Bund eingetreten ist.
In diesem Fall ist § 10 des Versorgungslasten-
teilungs-Staatsvertrags anzuwenden.“

2. In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Absatzes 1“
durch die Wörter „Absatzes 1 Satz 1“ ersetzt.

Artikel 3

Änderung des
Gesetzes zur Verbesserung

der personellen Struktur beim Bundeseisenbahn-
vermögen und in den Postnachfolgeunternehmen

In § 2 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes zur Verbesse-
rung der personellen Struktur beim Bundeseisenbahn-
vermögen und in den Postnachfolgeunternehmen vom
27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2426; 1994 I
S. 2325), das zuletzt durch Artikel 15 Absatz 110 des
Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geän-

dert worden ist, wird die Angabe „Abs. 2 bis 5“ gestri-
chen.

Artikel 4

Änderung des
Soldatenversorgungsgesetzes

§ 92b des Soldatenversorgungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. September 2009
(BGBl. I S. 3054), das durch Artikel 6 des Gesetzes
vom 31. Juli 2010 (BGBl. I S. 1052) geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 2 wird die Angabe „Absatz 1“ durch die
Wörter „Absatz 1 Satz 1“ ersetzt.

2. In Nummer 3 werden die Wörter „Absatzes 2 Satz 2“
durch die Wörter „§ 107b Absatz 2 Satz 2 des Be-
amtenversorgungsgesetzes“ ersetzt.

3. Folgende Sätze werden angefügt:

„Bei einem bundesübergreifenden Dienstherren-
wechsel gilt Satz 1 nur, wenn der Versorgungsfall
vor dem Inkrafttreten des Versorgungslastentei-
lungs-Staatsvertrags für den Bund eingetreten ist.
In diesem Fall ist § 10 des Versorgungslastentei-
lungs-Staatsvertrags anzuwenden.“

Artikel 5

Änderung des
Finanzverwaltungsgesetzes

§ 22 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846,
1202), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom
8. April 2010 (BGBl. I S. 386) geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „16. März 1999
(BGBl. I S. 322, 847, 2033), das zuletzt durch Arti-
kel 6 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I
S. 1652) geändert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung“ durch die Wörter „24. Februar 2010
(BGBl. I S. 150)“ und die Angabe „Abs. 1“ durch
die Wörter „Absatz 1 Satz 1“ ersetzt.
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2. Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Für die übrigen Personen, die

1. das Amt des Oberfinanzpräsidenten oder der
Oberfinanzpräsidentin am oder vor dem 31. De-
zember 2007 innehatten und

2. an diesem Tag noch nicht im Ruhestand waren,

gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.“

Artikel 6

Inkrafttreten

(1) Artikel 1 tritt am Tag nach der Verkündung in
Kraft.

(2) Im Übrigen tritt dieses Gesetz an dem Tag in
Kraft, an dem der Versorgungslastenteilungs-Staatsver-
trag nach seinem § 17 Absatz 1 für den Bund in Kraft
tritt. Das Bundesministerium des Innern gibt den Tag
des Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt bekannt.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates
sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es
ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.

Berlin, den 5. September 2010

D e r B u n d e s p r ä s i d e n t
C h r i s t i a n W u l f f

D i e B u n d e s k a n z l e r i n
Dr. A n g e l a M e r k e l

D e r B u n d e sm i n i s t e r d e s I n n e r n
T h om a s d e M a i z i è r e
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Staatsvertrag
über die Verteilung von Versorgungslasten

bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrenwechseln
(Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)

Die Bundesrepublik Deutschland,

das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und

der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Präambel

Mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom
28. August 2006 wurden die Gesetzgebungszuständigkeiten
im Dienstrecht neu geordnet. Die Versorgungslastenteilung
bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrenwechseln
kann nicht mehr bundesgesetzlich geregelt werden. Gleichwohl

sind einheitliche Regelungen für eine verursachungsgerechte
Verteilung der Versorgungslasten erforderlich, um im Interesse
der Mobilität auch in Zukunft an der Einheitlichkeit des Be-
amtenverhältnisses festzuhalten und einvernehmliche Dienst-
herrenwechsel zu ermöglichen. Zu diesem Zweck wird dieser
Staatsvertrag geschlossen. Das bislang in § 107b des
Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG) und in § 92b des
Soldatenversorgungsgesetzes (SVG) geregelte Erstattungs-
modell wird durch ein pauschalierendes Abfindungsmodell
ersetzt, wonach die Versorgungsanwartschaften zum Zeitpunkt
des Dienstherrenwechsels abgegolten werden.

Abschnitt 1

Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich

Dieser Staatsvertrag gilt für den Bund, die Länder sowie die
Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstigen, unter der Auf-
sicht des Bundes oder der Länder stehenden Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.

§ 2

Dienstherrenwechsel
1Ein Dienstherrenwechsel liegt vor, wenn eine Person, die in

einem Beamten-, Soldaten- oder Richterverhältnis zu einem in
§ 1 genannten Dienstherrn steht, bei diesem Dienstherrn aus-
scheidet und in ein Beamten-, Soldaten- oder Richterverhältnis
zu einem anderen, in § 1 genannten Dienstherrn tritt. 2Aus-
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genommen sind Beamtinnen und Beamte auf Widerruf. 3Für
landes- und bundesinterne Dienstherrenwechsel gilt der
Staatsvertrag nur, wenn dies gesetzlich bestimmt ist.

Abschnitt 2

Versorgungslastenteilung

§ 3

Voraussetzungen

(1) Eine Versorgungslastenteilung findet bei einem Dienst-
herrenwechsel statt, wenn der abgebende Dienstherr dem
Dienstherrenwechsel zugestimmt hat und zwischen dem Aus-
scheiden und dem Eintritt keine zeitliche Unterbrechung liegt.

(2) 1Die Zustimmung muss vor dem Wirksamwerden des
Dienstherrenwechsels schriftlich gegenüber dem aufnehmen-
den Dienstherrn erklärt werden. 2Sie darf nur aus dienstlichen
Gründen verweigert werden.

(3) Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn Professorinnen und
Professoren beim abgebenden Dienstherrn eine Dienstzeit von
drei Jahren abgeleistet haben, wenn Beamtinnen und Beamten
auf Zeit oder Soldatinnen und Soldaten auf Zeit mit Ablauf ihrer
Dienst- oder Amtszeit bei einem neuen Dienstherrn eintreten
oder wenn eine Wahl Voraussetzung für die Begründung des
Beamtenverhältnisses ist.

(4) Eine zeitliche Unterbrechung ist unschädlich, wenn Per-
sonen aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung übernommen
werden und keine Nachversicherung durchgeführt wurde.

§ 4

Abfindung

(1) Die Versorgungslastenteilung erfolgt durch Zahlung einer
Abfindung.

(2) 1Die Abfindung ist das Produkt aus den Bezügen (§ 5),
den in vollen Monaten ausgedrückten Dienstzeiten (§ 6) und
einem Bemessungssatz. 2Der Bemessungssatz ist vom Le-
bensalter der wechselnden Person zum Zeitpunkt des Aus-
scheidens beim abgebenden Dienstherrn abhängig und beträgt

1. bis Vollendung des 30. Lebensjahres: 15 %,

2. bis Vollendung des 50. Lebensjahres: 20 %,

3. nach Vollendung des 50. Lebensjahres: 25 %.

3Bei Professorinnen und Professoren beträgt der Bemessungs-
satz unabhängig vom Lebensalter 25 %.

(3) Maßgebend sind die tatsächlichen und rechtlichen Ver-
hältnisse beim abgebenden Dienstherrn zum Zeitpunkt des
Ausscheidens; Nachberechnungen finden nicht statt.

(4) 1Bei Beamtinnen und Beamten auf Zeit, die nach Ablauf
ihrer beim abgebenden Dienstherrn begründeten Dienst- und
Amtszeit nicht in den Ruhestand zu versetzen wären, ist eine
Abfindung in Höhe der Kosten zu zahlen, die im Falle des Aus-
scheidens zum Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels für eine
Nachversicherung der bei ihm zurückgelegten Zeiten in der
gesetzlichen Rentenversicherung angefallen wären. 2Hat der
abgebende Dienstherr aufgrund eines früheren Dienstherren-
wechsels eine Abfindung nach diesem Staatsvertrag erhalten,
so hat er diesen Betrag zuzüglich Zinsen in Höhe von 4,5 % pro
Jahr ab dem Zeitpunkt des Erhalts der Zahlung neben der
Abfindung nach Satz 1 an den aufnehmenden Dienstherrn zu
bezahlen. 3Bei Soldatinnen und Soldaten auf Zeit ist eine
Abfindung nach Satz 1 unter Zugrundelegung eines Beitrags-
satzes in Höhe von 15 % zu zahlen.

§ 5

Bezüge

(1) Bezüge sind die monatlichen ruhegehaltfähigen Bezüge
einschließlich Sonderzahlung.

(2) Für die Ermittlung der monatlichen ruhegehaltfähigen
Bezüge kommt es auf die Erfüllung von Mindestdienst- oder
-bezugszeiten nicht an.

(3) 1Eine Sonderzahlung ist zu berücksichtigen, wenn und
soweit sie der wechselnden Person im Jahr ihres Ausscheidens
zusteht oder ohne Dienstherrenwechsel zustehen würde. 2Sie
ist als Monatsbetrag anzusetzen.

§ 6

Dienstzeiten

(1) 1Dienstzeiten sind die Zeiten, die beim abgebenden
Dienstherrn und bei früheren Dienstherren in einem Rechts-
verhältnis der in § 2 genannten Art zurückgelegt wurden, so-
weit sie ruhegehaltfähig sind. 2Als Dienstzeiten gelten auch die
im Status einer Soldatin auf Zeit oder eines Soldaten auf Zeit
zurückgelegten Zeiten. 3Ausgenommen sind Zeiten in einem
Beamtenverhältnis auf Widerruf sowie Zeiten, für die eine
Nachversicherung durchgeführt wurde.

(2) Dem Dienstherrenwechsel unmittelbar vorangehende
Abordnungszeiten beim aufnehmenden Dienstherrn sind die-
sem zuzurechnen, es sei denn, der aufnehmende Dienstherr
hat hierfür einen Versorgungszuschlag an den abgebenden
Dienstherrn entrichtet.

§ 7

Weitere Zahlungsansprüche

(1) Liegt ein Dienstherrenwechsel ohne die Voraussetzun-
gen des § 3 vor und hat der abgebende Dienstherr aufgrund
eines früheren Dienstherrenwechsels eine Abfindung nach die-
sem Staatsvertrag erhalten, so hat er diesen Betrag zuzüglich
Zinsen in Höhe von 4,5 % pro Jahr ab dem Zeitpunkt des Er-
halts der Zahlung an den aufnehmenden Dienstherrn zu bezah-
len, wenn nicht bereits eine Nachversicherung durchgeführt
wurde.

(2) 1Hat der aufnehmende Dienstherr aufgrund eines
Dienstherrenwechsels eine Abfindung erhalten und scheidet
die wechselnde Person beim aufnehmenden Dienstherrn ohne
Versorgungsansprüche aus, hat der aufnehmende Dienstherr
dem abgebenden Dienstherrn die Kosten einer Nachversiche-
rung zu erstatten. 2Anstelle der Erstattung nach Satz 1 hat der
aufnehmende Dienstherr im Falle einer nach § 4 Abs. 4 Satz 3
gezahlten Abfindung oder eines bestehenden Versorgungsan-
spruchs gegenüber dem abgebenden Dienstherrn die erhaltene
Abfindung zuzüglich Zinsen in Höhe von 4,5 % pro Jahr ab
dem Zeitpunkt des Erhalts der Zahlung an den abgebenden
Dienstherrn zurückzuzahlen.

§ 8

Dokumentationspflichten und Zahlungsmodalitäten

(1) Der zahlungspflichtige Dienstherr hat die Berechnung
des Zahlungsbetrages durchzuführen und dem berechtigten
Dienstherrn gegenüber nachzuweisen.

(2) 1Die Abfindung ist innerhalb von sechs Monaten nach
Aufnahme beim neuen Dienstherrn zu leisten. 2In Fällen des
§ 3 Abs. 4 beginnt die Frist nach Mitteilung der Aufnahme
durch den neuen Dienstherrn.

(3) Die beteiligten Dienstherren können abweichende Zah-
lungsregelungen vereinbaren.

(4) Die Abwicklung kann auf andere Stellen übertragen wer-
den.

Abschnitt 3

Übergangsregelungen

§ 9

Ersetzung von § 107b BeamtVG
1§ 107b BeamtVG wird durch diesen Staatsvertrag ersetzt.

2Für Erstattungsansprüche, die nach dieser Vorschrift aufgrund
eines Dienstherrenwechsels vor Inkrafttreten des Staatsvertra-
ges begründet sind, gelten für die Zeit nach Inkrafttreten des
Staatsvertrages ausschließlich die Regelungen der §§ 10
bis 12.
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§ 10

Laufende Erstattungen nach § 107b BeamtVG

(1) Ist in Fällen des § 9 der Versorgungsfall vor Inkrafttreten
des Staatsvertrages eingetreten, besteht der Erstattungs-
anspruch mit folgenden Maßgaben fort:

1. Der zuletzt vor Inkrafttreten des Staatsvertrages geleistete
jährliche Erstattungsbetrag wird festgeschrieben.

2. Der Erstattungsbetrag erhöht oder vermindert sich jeweils
um die Vom-Hundert-Sätze der linearen Anpassungen der
Versorgungsbezüge nach dem Recht des erstattungspflich-
tigen Dienstherrn.

3. Bei Eintritt der Hinterbliebenenversorgung vermindert sich
der Erstattungsbetrag auf den Betrag, der sich aus dem
Vom-Hundert-Satz der Hinterbliebenenversorgung nach
dem Recht des erstattungspflichtigen Dienstherrn ergibt.

(2) Die beteiligten Dienstherren unterrichten sich unverzüg-
lich über eine Änderung erstattungsrelevanter Umstände.

§ 11

Dienstherrenwechsel ohne
laufende Erstattungen nach § 107b BeamtVG

(1) Ist in Fällen des § 9 der Versorgungsfall nicht vor Inkraft-
treten des Staatsvertrages eingetreten, ist anstelle der Erstat-
tung nach § 107b BeamtVG von dem oder den zahlungspflich-
tigen Dienstherren jeweils eine Abfindung an den berechtigten
Dienstherrn zu leisten.

(2) Die Abfindung wird nach §§ 4 bis 6 mit folgenden Maß-
gaben berechnet:

1. Abweichend von § 4 Abs. 3 sind die Bezüge nach § 5 bis
zum Inkrafttreten des Staatsvertrages entsprechend den
linearen Anpassungen beim zahlungspflichtigen Dienstherrn
zu dynamisieren.

2. Liegen mehrere Dienstherrenwechsel vor, die die Voraus-
setzungen nach § 107b BeamtVG erfüllen, sind abweichend
von § 6 die Zeiten bei anderen zahlungspflichtigen Dienst-
herren nicht zu berücksichtigen.

3. Dienstzeiten bei weiteren Dienstherren, die nicht nach
§ 107b BeamtVG zur Erstattung verpflichtet sind, werden
den zahlungspflichtigen Dienstherren und dem berechtigten
Dienstherrn anteilig zugerechnet (Quotelung); die Aufteilung
erfolgt nach dem Verhältnis der Zeiten, die die wechselnde
Person bei den zahlungspflichtigen Dienstherren und dem
berechtigten Dienstherrn abgeleistet hat; abweichend hier-
von werden die Zeiten dem nachfolgenden zahlungspflich-
tigen Dienstherrn zugerechnet, wenn er die wechselnde
Person ohne Zustimmung übernommen hat.

(3) 1Die Abfindung ist innerhalb von sechs Monaten nach
Unterrichtung der zahlungspflichtigen Dienstherren über den
Eintritt des Versorgungsfalles durch den berechtigten Dienst-
herrn an diesen zu zahlen. 2Sie kann von jedem zahlungspflich-
tigen Dienstherrn vor Eintritt des Versorgungsfalles geleistet
werden. 3Bei Zahlung vor Eintritt des Versorgungsfalles ist im
Rahmen der Quotelung für den berechtigten Dienstherrn die
Zeit bis zum Erreichen der für die wechselnde Person gültigen
gesetzlichen Altersgrenze nach dessen Recht anzusetzen.

(4) Der Abfindungsbetrag ist vom Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des Staatsvertrages mit 4,5 % pro Jahr zu verzinsen.

(5) 1Die beteiligten Dienstherren unterrichten sich gegen-
seitig über die für die Abfindung relevanten Umstände. 2§ 7
Abs. 2 sowie § 8 Abs. 1, 3 und 4 gelten entsprechend.

§ 12

Erneuter Dienstherrenwechsel
nach Inkrafttreten des Staatsvertrages

1Erfolgt in Fällen des § 11 nach Inkrafttreten des Staats-
vertrages ein weiterer Dienstherrenwechsel, der die Vorausset-
zungen des § 3 erfüllt, gilt für die nach § 107b BeamtVG erstat-
tungspflichtigen Dienstherren § 11 mit der Maßgabe, dass die
Abfindung an den aufnehmenden Dienstherrn abweichend von

§ 11 Abs. 3 Satz 1 innerhalb von sechs Monaten nach Unter-
richtung der zahlungspflichtigen Dienstherren über den letzten
Dienstherrenwechsel durch den aufnehmenden Dienstherrn an
diesen zu leisten ist. 2Die Berechnung der vom letzten abge-
benden Dienstherrn zu leistenden Abfindung bestimmt sich
nach §§ 4 bis 6 mit der Maßgabe, dass ihm abweichend von
§ 6 die Zeiten nicht zugerechnet werden, für die eine Abfindung
nach Satz 1 geleistet wird; § 11 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 Satz 3
gilt entsprechend.

§ 13

Quotelung ohne
Erstattungspflicht nach § 107b BeamtVG

1Haben vor Inkrafttreten des Staatsvertrages Dienstherren-
wechsel stattgefunden, die die Voraussetzungen des § 107b
BeamtVG in der jeweiligen Fassung nicht erfüllen, sind abwei-
chend von § 6 die Zeiten, die bei den nicht erstattungspflichti-
gen Dienstherren abgeleistet wurden, den zur Zahlung eines
Abfindungsbetrages verpflichteten Dienstherren und dem be-
rechtigten Dienstherrn entsprechend § 11 Abs. 2 Nr. 3 und
Abs. 3 Satz 3 zuzurechnen; dies gilt nicht, wenn die Er-
stattungspflicht nach § 107b BeamtVG an der fehlenden
Zustimmung des abgebenden Dienstherrn scheiterte. 2Satz 1
gilt nur für Dienstherrenwechsel, die nach Inkrafttreten des
Staatsvertrages bis zum 31. Dezember 2016 erfolgen.

§ 14

Entsprechende Anwendung auf § 92b SVG

Die Regelungen der §§ 9 bis 13 gelten entsprechend für
§ 92b SVG.

§ 15

Fortgeltung
des § 107c BeamtVG und des § 92c SVG

§ 107c BeamtVG und § 92c SVG in der am 31. August 2006
geltenden Fassung finden weiter Anwendung.

Abschnitt 4

Schlussvorschriften

§ 16

Kündigung

1Dieser Staatsvertrag kann von jeder Vertragspartei zum
Schluss des Kalenderjahres mit einer Frist von einem Jahr
gekündigt werden. 2Die Kündigung ist gegenüber dem Vor-
sitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz schriftlich zu er-
klären, der sie unverzüglich den übrigen Vertragsparteien über-
mittelt. 3Die Kündigung einer Partei lässt das Vertragsverhältnis
unter den übrigen Parteien unberührt.

§ 17

Inkrafttreten

(1) 1Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2011 für die
Parteien in Kraft, deren Ratifikationsurkunden bis zum 30. Sep-
tember 2010 bei der Staats- oder Senatskanzlei des Vorsitzen-
den der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt sind. 2Für die
übrigen Parteien tritt er mit Wirkung zum Beginn des dritten
Folgemonats ab Hinterlegung der Ratifikationsurkunde bei der
Staats- oder Senatskanzlei des Vorsitzenden der Minister-
präsidentenkonferenz in Kraft.

(2) Die Staats- oder Senatskanzlei des Vorsitzenden der
Ministerpräsidentenkonferenz teilt den Parteien die Hinterle-
gung der Ratifikationsurkunden unverzüglich mit.
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Für die Bundesrepublik Deutschland
Berlin, den 26. Januar 2010 T h om a s d e M a i z i è r e

Für das Land Baden-Württemberg
Berlin, den 16. Dezember 2009 G ü n t h e r H . O e t t i n g e r

Für den Freistaat Bayern
Berlin, den 16. Dezember 2009 H o r s t S e e h o f e r

Für das Land Berlin
Berlin, den 16. Dezember 2009 H a r a l d Wo l f

Für das Land Brandenburg
Berlin, den 16. Dezember 2009 M a t t h i a s P l a t z e c k

Für die Freie Hansestadt Bremen
Berlin, den 16. Dezember 2009 J e n s B ö h r n s e n

Für die Freie und Hansestadt Hamburg
Berlin, den 16. Dezember 2009 O l e v o n B e u s t

Für das Land Hessen
Berlin, den 16. Dezember 2009 R o l a n d K o c h

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern
Berlin, den 16. Dezember 2009 E r w i n S e l l e r i n g

Für das Land Niedersachsen
Berlin, den 16. Dezember 2009 C h r i s t i a n Wu l f f

Für das Land Nordrhein-Westfalen
Berlin, den 16. Dezember 2009 J ü r g e n R ü t t g e r s

Für das Land Rheinland-Pfalz
Berlin, den 16. Dezember 2009 K u r t B e c k

Für das Saarland
Berlin, den 16. Dezember 2009 P e t e r M ü l l e r

Für den Freistaat Sachsen
Berlin, den 16. Dezember 2009 S t a n i s l a w T i l l i c h

Für das Land Sachsen-Anhalt
Berlin, den 16. Dezember 2009 Wo l f g a n g B ö hm e r

Für das Land Schleswig-Holstein
Berlin, den 16. Dezember 2009 P e t e r H a r r y C a r s t e n s e n

Für den Freistaat Thüringen
Berlin, den 16. Dezember 2009 C h r i s t i n e L i e b e r k n e c h t
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Künstlersozialabgabe-Verordnung 2011

Vom 9. September 2010

Auf Grund des § 26 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 1 des Künstlersozial-
versicherungsgesetzes, der zuletzt durch Artikel 240 der Verordnung vom
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, verordnet das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium der Finanzen:

§ 1

Der Prozentsatz der Künstlersozialabgabe im Jahr 2011 beträgt 3,9 Prozent.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Künstlersozialabgabe-Verordnung 2009 vom 26. August 2008 (BGBl. I
S. 1784) außer Kraft.

Berlin, den 9. September 2010

D i e B u n d e sm i n i s t e r i n
f ü r A r b e i t u n d S o z i a l e s
U r s u l a v o n d e r L e y e n
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Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

Aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 21. Juli 2010
– 1 BvR 611/07, 1 BvR 2464/07 – wird folgende Entscheidungsformel veröffent-
licht:

§ 16 Absatz 1 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (Bundesgesetzblatt
Teil I Seite 378) ist vom Inkrafttreten des Gesetzes zur Beendigung der Dis-
kriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften
vom 16. Februar 2001 (Bundesgesetzblatt Teil I Seite 266) bis zum Inkraft-
treten des Gesetzes zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts
vom 24. Dezember 2008 (Bundesgesetzblatt Teil I Seite 3018) mit Artikel 3
Absatz 1 des Grundgesetzes unvereinbar, soweit er eingetragene Lebens-
partner betrifft.

§ 17 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (Bundesgesetzblatt Teil I Seite 378)
ist vom Inkrafttreten des Gesetzes zur Beendigung der Diskriminierung
gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften vom
16. Februar 2001 (Bundesgesetzblatt Teil I Seite 266) bis zum Inkrafttreten
des Gesetzes zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts vom
24. Dezember 2008 (Bundesgesetzblatt Teil I Seite 3018) mit Artikel 3
Absatz 1 des Grundgesetzes unvereinbar, soweit eingetragenen Lebenspart-
nern kein Versorgungsfreibetrag gewährt wird.

§ 15 Absatz 1 und § 19 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (Bundesgesetz-
blatt Teil I Seite 378) sind vom Inkrafttreten des Gesetzes zur Beendigung der
Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartner-
schaften vom 16. Februar 2001 (Bundesgesetzblatt Teil I Seite 266) bis
zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewer-
tungsrechts vom 24. Dezember 2008 (Bundesgesetzblatt Teil I Seite 3018)
mit Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes unvereinbar, soweit diese Vor-
schriften eingetragene Lebenspartner betreffen.

Die vorstehende Entscheidungsformel hat gemäß § 31 Absatz 2 des Bundes-
verfassungsgerichtsgesetzes Gesetzeskraft.

Berlin, den 6. September 2010

D i e B u n d e sm i n i s t e r i n d e r J u s t i z
S . L e u t h e u s s e r - S c h n a r r e n b e r g e r
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Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

Aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 7. Juli 2010
– 2 BvR 748/05, 2 BvR 753/05, 2 BvR 1738/05 – wird folgende Entscheidungs-
formel veröffentlicht:

§ 17 Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit § 52 Absatz 1 Satz 1 Einkommen-
steuergesetz in der Fassung des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002
vom 24. März 1999 (Bundesgesetzblatt Teil I Seite 402) verstößt gegen die
verfassungsrechtlichen Grundsätze des Vertrauensschutzes und ist nichtig,
soweit in einem Veräußerungsgewinn Wertsteigerungen steuerlich erfasst
werden, die bis zur Verkündung des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/
2002 am 31. März 1999 entstanden sind und die entweder – bei einer Ver-
äußerung bis zu diesem Zeitpunkt – nach der zuvor geltenden Rechtslage
steuerfrei realisiert worden sind oder – bei einer Veräußerung nach Verkün-
dung des Gesetzes – sowohl zum Zeitpunkt der Verkündung als auch zum
Zeitpunkt der Veräußerung nach der zuvor geltenden Rechtslage steuerfrei
hätten realisiert werden können.

Die vorstehende Entscheidungsformel hat gemäß § 31 Absatz 2 des Bundes-
verfassungsgerichtsgesetzes Gesetzeskraft.

Berlin, den 6. September 2010

D i e B u n d e sm i n i s t e r i n d e r J u s t i z
S . L e u t h e u s s e r - S c h n a r r e n b e r g e r
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Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

Aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 7. Juli 2010
– 2 BvL 14/02, 2 BvL 2/04, 2 BvL 13/05 – wird die Entscheidungsformel ver-
öffentlicht:

§ 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 52 Absatz 39 Satz 1
Einkommensteuergesetz in der Fassung des Steuerentlastungsgesetzes
1999/2000/2002 vom 24. März 1999 (Bundesgesetzblatt Teil I Seite 402) ver-
stößt gegen die verfassungsrechtlichen Grundsätze des Vertrauensschutzes
und ist nichtig, soweit in einem Veräußerungsgewinn Wertsteigerungen steu-
erlich erfasst werden, die bis zur Verkündung des Steuerentlastungsgesetzes
1999/2000/2002 am 31. März 1999 entstanden sind und nach der zuvor gel-
tenden Rechtslage bis zum Zeitpunkt der Verkündung steuerfrei realisiert
worden sind oder steuerfrei hätten realisiert werden können.

Die vorstehende Entscheidungsformel hat gemäß § 31 Absatz 2 des Bundes-
verfassungsgerichtsgesetzes Gesetzeskraft.

Berlin, den 6. September 2010

D i e B u n d e sm i n i s t e r i n d e r J u s t i z
S . L e u t h e u s s e r - S c h n a r r e n b e r g e r



Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

Aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 7. Juli 2010
– 2 BvL 1/03, 2 BvL 57/06, 2 BvL 58/06 – wird die Entscheidungsformel ver-
öffentlicht:

§ 34 Absatz 1 in Verbindung mit § 52 Absatz 47 und § 39b Absatz 3 Satz 9 in
Verbindung mit § 52 Absatz 1 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes in der
Fassung des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 vom 24. März 1999
(Bundesgesetzblatt Teil I Seite 402) verstoßen gegen die verfassungsrecht-
lichen Grundsätze des Vertrauensschutzes und sind nichtig, soweit danach
für Entschädigungen im Sinne des § 24 Nummer 1 Buchstabe a des Einkom-
mensteuergesetzes die sogenannte Fünftel-Regelung anstelle des zuvor
geltenden halben durchschnittlichen Steuersatzes auch dann zur Anwendung
kommt, wenn diese im Jahr 1998, aber noch vor der Einbringung der Neu-
regelung in den Deutschen Bundestag am 9. November 1998 verbindlich ver-
einbart und im Jahr 1999 ausgezahlt wurden, oder – unabhängig vom Zeit-
punkt der Vereinbarung – noch vor der Verkündung der Neuregelung am
31. März 1999 ausgezahlt wurden.

Die vorstehende Entscheidungsformel hat gemäß § 31 Absatz 2 des Bundes-
verfassungsgerichtsgesetzes Gesetzeskraft.

Berlin, den 6. September 2010

D i e B u n d e sm i n i s t e r i n d e r J u s t i z
S . L e u t h e u s s e r - S c h n a r r e n b e r g e r
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Hinweis auf Verkündungen im Verkehrsblatt

Gemäß § 1 Absatz 2 des Gesetzes über die Verkündung von Rechtsverordnungen in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 114-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, der zuletzt durch Artikel 6 der Ver-
ordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, wird auf folgende im Verkehrsblatt – Amtsblatt
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung der Bundesrepublik Deutschland – verkündete
Rechtsverordnungen nachrichtlich hingewiesen:

Datum und Bezeichnung der Verordnung Verkehrsblatt Tag des
Inkrafttretens

29. 7. 2010 Fünfundzwanzigste Verordnung zur vorübergehenden Ab-
weichung von der Moselschifffahrtspolizeiverordnung 
(25. MoselSchPVAbweichV) 15/2010 S. 355 1. 10. 2010

6. 8. 2010 Erste Verordnung zur Änderung der Dreiunddreißigsten Ver-
ordnung zur vorübergehenden Abweichung von der Rhein-
schifffahrtspolizeiverordnung 16/2010 S. 370 31. 8. 2010
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Hinweis auf Verkündungen im Bundesanzeiger

Gemäß § 1 Absatz 2 des Gesetzes über die Verkündung von Rechtsverordnungen in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 114-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, der zuletzt durch Artikel 6 der Ver-
ordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, wird auf folgende im Bundesanzeiger ver-
kündete Rechtsverordnungen nachrichtlich hingewiesen:

Datum und Bezeichnung der Verordnung Bundesanzeiger Tag des
Seite (Nr. vom) Inkrafttretens

18. 8. 2010 Neunzigste Verordnung zur Änderung der Außenwirtschafts-
verordnung 2891 (126 24. 8. 2010) 25. 8. 2010

FNA: 7400-1-6

12. 8. 2010 Vierte Verordnung der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord-
west zur Änderung der Weser/Jade-Lotsverordnung 2951 (129 27. 8. 2010) 28. 8. 2010

FNA: 9515-10-1-26

26. 8. 2010 Zweite Verordnung des Bundesaufsichtsamtes für Flugsiche-
rung zur Änderung der Sechsundneunzigsten Durchführungs-
verordnung zur Luftverkehrs-Ordnung (Festlegung von Flug-
verfahren für An- und Abflüge nach Sichtflugregeln am Ver-
kehrsflughafen Paderborn/Lippstadt) 3015 (133 3. 9. 2010) 7. 10. 2010

FNA: 96-1-2-96

24. 8. 2010 Zwanzigste Verordnung des Bundesaufsichtsamtes für Flug-
sicherung zur Änderung der Hundertachtundneunzigsten
Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung (Fest-
legung von Flugverfahren für An- und Abflüge nach Instrumen-
tenflugregeln zum und vom Flughafen Leipzig/Halle) 3034 (134 7. 9. 2010) 18. 11. 2010

FNA: 96-1-2-198

24. 8. 2010 Sechzehnte Verordnung des Bundesaufsichtsamtes für Flug-
sicherung zur Änderung der Zweihundertsiebzehnten Durch-
führungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung (Festlegung
von Flugverfahren für An- und Abflüge nach Instrumenten-
flugregeln zum und vom Flughafen Hannover) 3035 (134 7. 9. 2010) 16. 12. 2010

FNA: 96-1-2-217
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24. 8.2010 Verordnung zur Änderung des Londoner Protokolls von 1996 und des OSPAR-Übereinkommens
von 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006

9. 7.2010 Bekanntmachung der deutsch-amerikanischen Vereinbarung über die Gewährung von Befreiungen
und Vergünstigungen an das Unternehmen „General Dynamics Information Technology, Inc.“
(Nr. DOCPER-AS-71-02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014

9. 7.2010 Bekanntmachung der deutsch-amerikanischen Vereinbarung über die Gewährung von Befreiungen
und Vergünstigungen an das Unternehmen „BAE Systems Information Technology, Inc.“ (Nr. DOCPER-
AS-82-01)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016

13. 7.2010 Bekanntmachung der deutsch-amerikanischen Vereinbarung über die Gewährung von Befreiungen
und Vergünstigungen an das Unternehmen „Lockheed Martin Corporation“ (Nr. DOCPER-AS-88-01) 1018

13. 7.2010 Bekanntmachung der deutsch-amerikanischen Vereinbarung über die Gewährung von Befreiungen
und Vergünstigungen an das Unternehmen „TASC, Inc.“ (Nr. DOCPER-AS-80-02)  . . . . . . . . . . . . . . . 1020

13. 7.2010 Bekanntmachung der deutsch-amerikanischen Vereinbarung über die Gewährung von Befreiungen
und Vergünstigungen an das Unternehmen „Northrop Grumman Space & Mission Systems
 Corporation“ (Nr. DOCPER-AS-43-06)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1022

13. 7.2010 Bekanntmachung der deutsch-amerikanischen Vereinbarung über die Gewährung von Befreiungen
und Vergünstigungen an das Unternehmen „ITT Corporation“ (Nr. DOCPER-AS-87-01)  . . . . . . . . . . . 1024

13. 7.2010 Bekanntmachung der deutsch-amerikanischen Vereinbarung über die Gewährung von Befreiungen
und Vergünstigungen an das Unternehmen „Camber Corporation“ (Nr. DOCPER-AS-27-11)  . . . . . . . 1026

13. 7.2010 Bekanntmachung der deutsch-amerikanischen Vereinbarung über die Gewährung von Befreiungen
und Vergünstigungen an das Unternehmen „Bevilacqua Research Corporation“ (Nr. DOCPER-AS-86-02) 1028

14. 7.2010 Bekanntmachung der deutsch-amerikanischen Vereinbarung über die Gewährung von Befreiungen
und Vergünstigungen an das Subunternehmen „R4 Incorporated“ (Nr. DOCPER-AS-89-01)  . . . . . . . . 1030

14. 7.2010 Bekanntmachung der deutsch-amerikanischen Vereinbarung über die Gewährung von Befreiungen
und Vergünstigungen an das Subunternehmen „Archimedes Global, Inc.“ (Nr. DOCPER-AS-90-01) 1032

14. 7.2010 Bekanntmachung der deutsch-amerikanischen Vereinbarung über die Gewährung von Befreiungen
und Vergünstigungen an das Subunternehmen „SOS International, Ltd.“ (Nr. DOCPER-AS-73-02) . . . 1035

14. 7.2010 Bekanntmachung der deutsch-amerikanischen Vereinbarung über die Gewährung von Befreiungen
und Vergünstigungen an das Subunternehmen „Aliron Science and Technology Corporation“
(Nr. DOCPER-AS-06-03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037

14. 7.2010 Bekanntmachung der deutsch-amerikanischen Vereinbarung über die Gewährung von Befreiungen
und Vergünstigungen an das Subunternehmen „Riverside Research Institute“ (Nr. DOCPER-AS-64-03) 1040

14. 7.2010 Bekanntmachung der deutsch-amerikanischen Vereinbarung über die Gewährung von Befreiungen
und Vergünstigungen an das Subunternehmen „SPADAC Inc.“ (Nr. DOCPER-AS-83-01)  . . . . . . . . . . 1042

3. 8.2010 Bekanntmachung der deutsch-senegalesischen Vereinbarung über wirtschaftliche und technische
 Zusammenarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045

3. 8.2010 Bekanntmachung der deutsch-senegalesischen Vereinbarung über Finanzielle Zusammenarbeit  . . . . 1047

4. 8.2010 Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Übereinkommens Nr. 176 der Internationalen Arbeits-
organisation über den Arbeitsschutz in Bergwerken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049

4. 8.2010 Bekanntmachung des Abkommens zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der
Interamerikanischen Entwicklungsbank über die Gestellung von deutschen Staatsangehörigen als
 Beigeordnete Sachverständige zur Wahrnehmung von Aufgaben der multilateralen Entwicklungs -
zusammenarbeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050
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Hinweis auf das Bundesgesetzblatt Teil II
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26. 7. 2010 Verordnung (EU) Nr. 712/2010 des Rates zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 53/2010 hinsichtlich bestimmter Fangmöglichkeiten sowie zur
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 754/2009 L 209/1 10. 8. 2010

9. 8. 2010 Verordnung (EU) Nr. 713/2010 der Kommission zur 133. Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über die Anwendung bestimm-
ter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und
Organisationen, die mit Osama bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und
den Taliban in Verbindung stehen L 209/14 10. 8. 2010

10. 8. 2010 Verordnung (EU) Nr. 715/2010 der Kommission zur Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2223/96 des Rates betreffend Anpassungen nach der
Überarbeitung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige
(NACE Rev. 2) und der statistischen Güterklassifikation in Verbindung
mit den Wirtschaftszweigen (CPA) in den Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen L 210/1 11. 8. 2010

6. 8. 2010 Verordnung (EU) Nr. 716/2010 der Kommission zur Einreihung von
bestimmten Waren in die Kombinierte Nomenklatur L 210/22 11. 8. 2010

6. 8. 2010 Verordnung (EU) Nr. 717/2010 der Kommission zur Einreihung von
bestimmten Waren in die Kombinierte Nomenklatur L 210/24 11. 8. 2010

11. 8. 2010 Verordnung (EU) Nr. 720/2010 der Kommission zur Einleitung einer
Untersuchung betreffend die mutmaßliche Umgehung der mit der Ver-
ordnung (EG) Nr. 599/2009 des Rates eingeführten Antidumpingmaß-
nahmen gegenüber den Einfuhren von Biodiesel mit Ursprung in den
Vereinigten Staaten von Amerika durch aus Kanada und Singapur ver-
sandte Einfuhren von Biodiesel, ob als Ursprungserzeugnisse Kanadas
oder Singapurs angemeldet oder nicht, und durch Einfuhren von Biodie-
sel als Mischung mit einem Gehalt an Biodiesel von bis zu 20 GHT mit
Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie zur zollamt-
lichen Erfassung dieser Einfuhren L 211/1 12. 8. 2010

11. 8. 2010 Verordnung (EU) Nr. 721/2010 der Kommission zur Einleitung einer
Untersuchung betreffend die mutmaßliche Umgehung der mit der Ver-
ordnung (EG) Nr. 598/2009 des Rates eingeführten Ausgleichsmaß-
nahmen gegenüber den Einfuhren von Biodiesel mit Ursprung in den
Vereinigten Staaten von Amerika durch aus Kanada und Singapur ver-
sandte Einfuhren von Biodiesel, ob als Ursprungserzeugnisse Kanadas
oder Singapurs angemeldet oder nicht, und durch Einfuhren von Biodie-
sel als Mischungg mit einem Gehalt an Biodiesel von bis zu 20 GHT mit
Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie zur zollamt-
lichen Erfassung dieser Einfuhren L 211/6 12. 8. 2010

22. 7. 2010 Verordnung (EU) Nr. 709/2010 der Kommission zur Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren
wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels L 212/1 12. 8. 2010

12. 8. 2010 Verordnung (EU) Nr. 724/2010 der Kommission mit Durchführungs-
bestimmungen für die Ad-hoc-Schließung bestimmter Fischereien in der
Nordsee und im Skagerrak L 213/1 13. 8. 2010

12. 8. 2010 Verordnung (EU) Nr. 725/2010 der Kommission zur Anhebung der Fang-
quoten für 2010 um die nach Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 847/96 des Rates zurückbehaltenen Mengen L 213/6 13. 8. 2010

Hinweis auf Rechtsvorschriften der Europäischen Union,

die mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union unmittelbare Rechtswirksamkeit in der Bundes-
republik Deutschland erlangt haben.

Aufgeführt werden nur die Verordnungen, die im Inhaltsverzeichnis des Amtsblattes durch Fettdruck hervorgehoben
sind.

ABl. EU

Datum und Bezeichnung der Rechtsvorschrift – Ausgabe in deutscher Sprache –
Nr./Seite vom
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12. 8. 2010 Verordnung (EU) Nr. 726/2010 der Kommission zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 917/2004 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EG) Nr. 797/2004 des Rates über Maßnahmen zur Verbes-
serung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienen-
zuchterzeugnisse L 213/29 13 8. 2010

6. 8. 2010 Verordnung (EU) Nr. 727/2010 der Kommission zur Einreihung von
bestimmten Waren in die Kombinierte Nomenklatur L 213/31 13. 8. 2010

13. 8. 2010 Verordnung (EU) Nr. 730/2010 der Kommission zur Berichtigung der
Verordnung (EG) Nr. 1120/2009 mit Durchführungsbestimmungen zur
Betriebsprämienregelung gemäß Titel III der Verordnung (EG) Nr. 73/2009
des Rates mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der
gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungsregelungen für
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe L 214/1 14. 8. 2010

11. 8. 2010 Verordnung (EU) Nr. 731/2010 der Kommission zur Einreihung von
bestimmten Waren in die Kombinierte Nomenklatur L 214/2 14. 8. 2010

11. 8. 2010 Verordnung (EU) Nr. 732/2010 der Kommission zur Einreihung von
bestimmten Waren in die Kombinierte Nomenklatur L 214/4 14. 8. 2010

13. 8. 2010 Verordnung (EU) Nr. 736/2010 der Kommission zur Berichtigung der
lettischen Fassung der Verordnung (EG) Nr. 1121/2009 mit Durch-
führungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates hin-
sichtlich der Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher
Betriebe nach den Titeln IV und V der Verordnung L 214/13 14. 8. 2010

10. 8. 2010 Verordnung (EU) Nr. 737/2010 der Kommission mit Durchführungsvor-
schriften zur Verordnung (EG) Nr. 1007/2009 des Europäischen Parla-
ments und des Rates über den Handel mit Robbenerzeugnissen (1) L 216/1 17. 8. 2010

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

16. 8. 2010 Verordnung (EU) Nr. 738/2010 der Kommission mit Durchführungsbe-
stimmungen zu Zahlungen an deutsche Erzeugerorganisationen im
Hopfensektor L 216/11 17. 8. 2010

17. 8. 2010 Verordnung (EU) Nr. 741/2010 der Kommission zur Änderung der Ver-
ordnungen (EG) Nr. 1490/2002 und (EG) Nr. 2229/2004 in Bezug auf den
Zeitpunkt, bis zu dem Zulassungen weiter gelten können, wenn der
Antragsteller einen Antrag nach dem beschleunigten Verfahren gemäß
der Verordnung (EG) Nr. 33/2008 gestellt hat (1) L 217/2 18. 8. 2010

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

17. 8. 2010 Verordnung (EU) Nr. 742/2010 der Kommission zur Änderung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1272/2009 mit gemeinsamen Durchführungsbestim-
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates hinsichtlich des
An- und Verkaufs von landwirtschaftlichen Erzeugnissen im Rahmen der
öffentlichen Intervention L 217/4 18. 8. 2010

18. 8. 2010 Verordnung (EU) Nr. 744/2010 der Kommission zur Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europäischen Parlaments und des
Rates über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, in Bezug auf
die kritischen Verwendungszwecke von Halonen (1) L 218/2 19. 8. 2010

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

18. 8. 2010 Verordnung (EU) Nr. 745/2010 der Kommission zur Festsetzung der
Obergrenzen für 2010 für bestimmte Stützungsregelungen gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 73/2009 L 218/9 19. 8. 2010

19. 8. 2010 Verordnung (EU) Nr. 748/2010 der Kommission zur Einleitung einer
Untersuchung betreffend die mutmaßliche Umgehung der mit der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1425/2006 des Rates eingeführten Antidumpingmaß-
nahmen gegenüber den Einfuhren bestimmter Säcke und Beutel aus
Kunststoffen mit Ursprung in der Volksrepublik China durch Einfuhren
bestimmter Säcke und Beutel aus Kunststoffen über ein chinesisches
Unternehmen, für das ein niedrigerer Zollsatz gilt, und zur zollamtlichen
Erfassung der letztgenannten Einfuhren L 219/1 20. 8. 2010
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7. 7. 2010 Verordnung (EU) Nr. 750/2010 der Kommission zur Änderung der
Anhänge II und III der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen
Parlaments und des Rates hinsichtlich der Rückstandshöchstgehalte für
bestimmte Pestizide in oder auf bestimmten Erzeugnissen (1) L 220/1 21. 8. 2010

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

20. 8. 2010 Verordnung (EU) Nr. 751/2010 der Kommission zur Eintragung einer
Bezeichnung in das Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen
und der geschützten geografischen Angaben (Saucisse de Morteau oder
Jésus de Morteau (g.g.A.)) L 220/57 21. 8. 2010

18. 8. 2010 Verordnung (EU) Nr. 752/2010 der Kommission über ein Fangverbot für
Blauleng in den Gebieten VI, VII (EU-Gewässer und internationale
Gewässer) durch Schiffe unter der Flagge Spaniens L 220/59 21. 8. 2010

– Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 72/2009 des Rates vom 19. Ja-
nuar 2009 zur Anpassung der gemeinsamen Agrarpolitik durch 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 247/2006, (EG) Nr. 320/2006, 
(EG) Nr. 1405/2006, (EG) Nr. 1234/2007, (EG) Nr. 3/2008 und 
(EG) Nr. 479/2008 und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr. 1883/78, (EWG) Nr. 1254/89, (EWG) Nr. 2247/89, (EWG) Nr. 2055/93,
(EG) Nr. 1868/94, (EG) Nr. 2596/97, (EG) Nr. 1182/2005 und (EG)
Nr. 315/2007 (ABl. L 30 vom 31.1.2009) L 220/76 21. 8. 2010

24. 8. 2010 Verordnung (EU) Nr. 756/2010 der Kommission zur Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates
über persistente organische Schadstoffe hinsichtlich der Anhänge IV
und V (1) L 223/20 25. 8. 2010

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

24. 8. 2010 Verordnung (EU) Nr. 757/2010 der Kommission zur Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates
über persistente organische Schadstoffe hinsichtlich der Anhänge I 
und III (1) L 223/29 25. 8. 2010

(1) Text von Bedeutung für den EWR.
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